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Kohlhammer
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2021. XXXIX, 556 Seiten. Kart. € 98,–
ISBN 978-3-17-037104-0
Handbuch

Auch als E-Book erhältlich

Das neue Handbuch zum Versammlungsrecht stellt alle 
rechtlichen Aspekte des Versammlungsrechts dar. Von 
den verfassungsrechtlichen Grundlagen über die verwal-
tungsrechtlichen Voraussetzungen und Eingriffsmöglich-
keiten, den Rechtsschutz und die zivilrechtlichen Rechte 
und Pflichten aller Beteiligten einer Versammlung bis zum 
Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht erläutert das Hand-
buch fundiert und praxistauglich die für Versammlungen 
bedeutsamen Vorschriften.

Das Handbuch wurde von ausgewiesenen Kennern des 
Versammlungsrechts aus Wissenschaft und Praxis bear-
beitet und befindet sich auf dem aktuellen Stand von Ge-
setzgebung und Rechtsprechung.

Die Herausgeber:
Prof. Dr. Norbert Ullrich, Professor für Öffentliches Recht 
an der HSPV NRW und Privatdozent an der Universität 
Göttingen; Prof. Dr. Christian von Coelln, Professor für 
Staats- und Verwaltungsrecht sowie Wissenschaftsrecht 
und Medienrecht, Universität zu Köln; Prof. Dr. Andreas 
Heusch, Präsident des Verwal tungsgerichts Düsseldorf, 
Vizepräsident des Verfassungsgerichtshofs für das Land 
Nordrhein-Westfalen, Honorarprofessor an der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf.

Versammlungsrecht 
fundiert und 
praxisnah

Kohlhammer
Bücher für Wissenschaft und Praxis

Leseproben und 
weitere Informationen: 
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2021. XXVIII, 163 Seiten. Kart. € 36,–
ISBN 978-3-17-039730-9

Auch als E-Book erhältlich

Das Recht der Anlagen-Außenwerbung ist thematisch 
sogenanntes Querschnittsrecht. Es erstreckt sich über 
mehrere bundes-, landes- und gemeinderechtliche Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften.

Das Werk beruht auf Erfahrungen, die der Autor in seiner 
Eigenschaft als praktisch tätiger Verwaltungsrichter auf 
Grund von häufig wiederkehrenden Aus- und Fortbildungs-
veranstaltungen zu dem hier abgehandelten Thema ge-
wonnen hat. Es beinhaltet eine strukturierte Übersicht mit 
den erforderlichen Nachweisen der länderübergreifenden, 
fast unübersehbaren, vor allem obergerichtlichen Recht-
sprechung und den Nachweisen der das Thema vertiefenden 
Literatur; Mustersatzungen sind beigefügt. Was das Lan-
des- und Gemeinderecht angeht, wird beispielhaft auf das 
baden-württembergische Landes- und Gemeinderecht 
Bezug genommen, das sich im Kern durchaus auf die 
Rechtslage in anderen Bundesländern übertragen lässt. 
Die Wiedergabe der das Recht der Anlagen-Außenwerbung 
betreffenden und in der Praxis häufig in Blick zu nehmenden 
bundes- und landesrechtlichen Rechtsvorschriften runden 
das im Januar 2021 abgeschlossene Werk ab.

Der Autor: Prof. Karlheinz Schlotterbeck, Vors. Richter am 
Verwaltungsgericht a. D.; Honorarprofessor an der Hoch-
schule Ludwigsburg.

Strukturierter Überblick 
über einschlägige 
Gesetze, Verordnungen 
und Satzungen
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